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1830 Hoch an Stadtrat  18. Juni 
Antrag auf Entlassung von Chormusikern wegen Nichteinhaltung der Ordnung 
 
  
Hochlöblicher Stadtrath 
wurde schon unterm 3. Juni des Jahres 1825 bestimmt, den Beschluss zu fassen, daß 
diejenigen widerspenstigen Musiker dahier, welche sich nicht in die Ordnung fügen von allen 
Musikgattungen ausgeschlossen werden sollen. 
Da nun Anton jun. Kiefer, Georg Renz  Hüfner, Matthäus Renz, Josef Bleicher, Krispin 
Rieger, schon öfters verschiedenen Streitigkeiten und Unordnungen sowohl bei der 
türkischen als auch bei der Tanzmusik veranlassten und hiebei Eigenmächtig-  und 
Gewalttätigkeiten ausgeübt haben;  und sich gestern unverdings ohne mein Wissen mit den 
Chorinstrumenten von hier entfernt und bei der verabredeten Abend-Musik (sogenannter 
Zapfenstreich) nicht erschienen sind, und nachher bei ihrer Ankunft abends halb 8 Uhr wider 
alle polizeilichen Gesetze auf öffentlichen Straßen und Plätzen ungeachtet des 
stadtschultheißenamtlichen neuem Verbot eigenmächtig Musik machten, und mir namentlich 
Anton jun. und Georg  Renz schon längere Zeit her verschiedene Kränkungen zufügten so 
sehe ich mich in die unangenehme Notwendigkeit gesetzt Einen Wohllöblichen Stadtrath mit 
der gehorsamsten Bitte zu belästigen, daß ich als Chor- und Musikdirektor sowie als 
obrigkeitlich aufgestellter Stadtzinkenist und Säckelmeister bei der hiesigen Bürger-Garde      
mir in diesen Eigenschaften zustehenden Rechten geschützt und daher die obengenannten 
2 Musiker Anton jun. und Georg Renz als Urheber aller bisher vorkommenden Anwendungen 
auf den Grund des stadträtlichen Beschlusses vom 3. Juni 1825 von allen Musikgattungen 
unbedenklich für ausgeschlossen erklärt werden wollen, wenn erwogen wird, daß sich 
dieselben 

a) bereits am 16. Febr. 1825 gegen mich schriftlich erklärt haben, daß sie sich künftig 
weder bei der türkischen noch Tanzmusik werden gebrauchen lassen und allen 
Ansprüchen auf Musik-Verdienste entsagen, daß insbesonders 

b) die Kirchenmusik durch die Ausschließung der gesagten Musiker nichts verliert, weil 
auf dem hiesigen Chor die Blasinstrumenten gegen die anderen Instrumenten u. 
Begleitungs-Stimmen verhältnismäßig zu stark und übersetzt sind, als in welchem 
Mißverhältnisse der Grund liegt, daß man die Sänger und den weichen Satz der 
Harmonie nicht gehörig verstehen kann, daß ich mich 

c) nicht nur bemühen werde die zu entlassenden Individuen bald möglichst durch neue 
Zöglinge in der Kirchen- und  türkischen   Musik zu ersetzen,  und um verständige 
Musik mit jungen Leuten im Alter von 14 bis 16 Jahren zu organisieren, sondern mich 
auch 

d) verpflichte, für jede Zeit eine ganz gesonderte Musik von allen Musik-Gattungen zu 
erhalten, welche Verpflichtung  zu erfüllen für mich gar keine schwere Aufgabe sein 
wird, da ich mir mit der Hoffnung  schmeicheln  darf,  daß  Ein Wohllöblicher Stadtrath 
gegen die widerspenstig  sich zeigenden Musiker die nötigen Verfügungen und 
Strafen werde eintreffen lassen. 
 
 
Hochachtungsvoll 
Eines Wohllöblichen Stadtraths                    Saulgau d. 18 Juni 1830 

gehorsamster 
Chor- und Musikdirektor  
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Transkript 
1830 Hoch an Stadtschultheißenamt und Stadt- und Stiftungsrat 
22. Juni 1830 
Nachtrag zur Eingabe vom 18. Juni 1830 
 
  
Wohllöbliches StadtschultheißenAmt 
Wohllöblicher Stadt- u. Stiftungsrath 
 
Nachtrag zu der am 18. Juni 1830 überreichten Eingabe 
 
Um die seit mehreren Jahren bestehenden Unordnungen unter den hiesigen Musikern zu 
beseitigen, lege ich damit die gehorsamste Bitte ein, daß ich als aufgestellter Chor- u. 
Musikdirektor, als Stadtzinkenist und Kassenmeister bey der Bürger-Garde in diesen 
Eigenschaften mir zustehenden Rechten geschützt und in deren Ausübung unterstützt 
werden wolle. 

1. Da ich wegen schon früher herrschender großen Umänderungen bei den hiesigen 
Musikern unter 4. März 1819 als Stadtzinkenist unter Hinweisung auf die Zinkenisten 
Ordnung u. auf das Decret der K. Section der inneren Administration v. 16. August 
1813 obrigkeitlich aufgestellt, u. nach aller höfl. Rescript vom 29. Januar 1820 
bestätigt worden bin, so hat außer mir in hiesiger Oberamtsstadt niemand das Recht 
bey Hochzeiten  Schenken, Märkten u. anderen Lustbarkeiten u. Feyerlichkeiten  
aufzuspielen, außer es geschehe entweder aus Auftrag von mir oder nach 
vorgegangener Vereinigung mit mir.(Regierungsblatt den 14. Juni 1828 Nr. 29) § 50. 
 

2. Ist mir bei meiner Aufstellung zwar zur Pflicht vermacht worden, die erforderliche 
Anzahl von Musikern einzuführen und zu erhalten, jedoch ohne die Bemerkung,    
jene Individuen welche bei den Kirchen- oder türkischen Musikern teilnehmen                              
vorzugsweise als Gehülfen zu verwenden. 
Daher bleibt es mir unbenommen eine für mich erforderliche u. taugliche Zahl von 
Musiker als Gehülfen anzustellen, u. bei Verletzung der Ordnung sie wieder zu 
entlassen. 
Um so mehr wenn erwogen wird, daß  auch mir die unentgeltliche Nachbildung von 
Musikzöglingen für den allgemeinen Musikzweck überlassen ist. 
 

3. Nachdem mir weder als Chor- und Musikdirektor  beym Bürger-Militär, noch als 
Stadtzinkenist eine fixe Belohnung zugesichert ist, so nehme ich als Stadtzinkenist 
von jedem künftigen Hochzeiter das gesetzliche  nach Entgeld Prepert: dem 
Polizeigesetze  in Anspruch und verlange von jeder anderen Tanz-Gelegenheit das 
Nämliche wie jeder andere gesetzlich aufgestellte Stadtzinkenist.  Oder es  kann 
auch reiner Vertrag zwischen mir u. meinen anzunehmenden Gehülfen bleiben. 
 

4. Habe ich als Musikdirektor bei der Militär-Musik ebenfalls die Verbindlichkeit wie bei 
der Tanzmusik die erforderliche Anzahl von Musikern einzuführen u. zu erhalten, 
dieses zu erfüllen mir  nur dann möglich ist, wenn ich  berechtigt bleibe, Musiker 
welche häufige Streitigkeiten u. Unordnungen veranlassen, von der türkischen Musik 
zu entfernen, u. diese abgängigen Stellen durch tüchtige Zöglinge zu ersetzen.  
 

5. Verliert die Kirchen-Musik durch die Ausschließung der zwei widerspenstigen Musiker 
Rau und Renz gar nichts, weil auf dem hiesigen Chor wie schon gesagt in meiner 
letzten Eingabe (vom 18. Juni 1830)  die Blas-Instrumenten gegen die anderen 
Instrumenten u. Begleitungs-Stimmen verhältnismäßig zu stark u. übersetzt sind. 
Namentlich dürfte die Posaune welche einige Zeit her blos aus besonderen 
Umständen bei der Kirchen-Musik geduldet wurde auch für dieselbe keine Kirchen-
Compositionen vorhanden sind, u. durch einen zweiten Fagott ersetzt werden könnte 
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cassiert (werden). Da an Clarinettisten gar keinen Mangel ist, u. Renz bey der 
Kirchen-Musik sehr wenig Antheil nimmt, u. Rau bei sonstigen MusikProben sehr 
selten erscheint; Folglich beyde bei MusikProduktionen schlecht spielen müssen oder 
absichtlich schlecht spielen wollen; so unterliegt es gar keinem Anstande gedachte 
2 Musiker von allen Musik-Gattungen zu entlassen, um so mehr da dieselbe nach 
einem stadträtlichen Beschluss  v. 3. Juni 1825 einer schriftlichen Aufkündigung v. 
16. Febr. 1828 u. einem von der damaligen türkischen Musikgesellschaft verfaßten 
Beschluss v. 5. Juni 1825 als ausgeschlossen von allen Musikgattungen zu 
betrachten sind. 
In der Hoffnung, daß ein Wohllöbliches StadtschultheißenAmt ein Wohllöblicher 
Stadt- und Stiftungs-Rath erkennen werden, daß ich meine erworbne Rechte als 
Chor- u. Musikdirektor und Stadtzinkenist in Ausübung bringen dürfe, beharre ich mit 
vollkommenster Hochachtung  

 
Eines Wohllöblichen StadtschultheißenAmts u. Wohllöblichen Stadt- u. Stiftunfgsrath 
 
Saulgau, den 22. Juni 1830                                gehorsamster 
                                                                            Chor- und Musikdirektor Stadtzinkenist 
                                                                             Ignaz Hoch   
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Transkript 
1830 Tanz-Musiker-Anzeige beim Stadtschultheißenamt gegen Hoch 
28. Juni 1830 
 
 
Da wir uns veranlaßt und genöthigt finden, den Musik-Director Lehrer Hoch bei dem 
Wohllöblichen Stadtschultheißenamt anzuzeigen. 
 

1. Daß wir 4 Unterzeichnete Musiker in der Tanz-Musik Gewerbsteur unterworfen sind, 
und da bisher die anderen unsteurbaren Musiker so oft spielen wie wir, die keinen 
Kreuzer Tanzmusik Gewerbsteur zahlen dürfen. 

2. So ersuchen wir bittlich das Wohllöbliche Stadtschultheißen-Amt, uns von dieser 
Abwechslung des Director von Tanz-Musik-Gewerbsteurbare und unsteuerbare 
abzuhelfen und uns das Recht als Tanz-Musik-Steuerbare zum immeraufspielen zu 
unterstüzen, nur im Fall, wenn auf 2 Plätze Musik erfordert wird uns die unsteuerbare 
dieses Gewerbs eintheilen zu lassen. 

 
Unterzeichnet Tanz Musik GewerbSteurende   Georg Renz Huffner 
                                                                             Konrad Stecher 
                                                                             Matthäus Renz 
                                                                             Krispin Riegger 
Mit Hochachtung empfehlen wir uns 
Saulgau, den 28ten Juni 1830 
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Transkript 
1830 Hoch an Stadtrath am 24. September 
 
Wohllöblichem Stadtrathe 
Habe ich erneut die Ehre, folgendes gehorsamst anzuzeigen. Der Hut für den Kapellmeister 
bei dem hiesigen Bürger-Militär ist unbrauchbar geworden, deswegen hat mir die Frau 
Stadtschultheißin Ballstetter auf meinen Gesuch einen Hut von ihrem Herrn selig schon auf 
das verfloßene ChorporisChristifest gütigst mitgetheilt, mit dem Beisatze, daß ich bei Einem 
Wohllöblichen Stadtrathe daruf antragen möchte, daß besagter Hut für den Kapellmeister 
beim Bürger-Militär käuflich übernommen werden wolle, um so mehr, da für die übrigen 
Musiker bei der Militär-Musik auch von Seite der Stadt die Tzacows angeschaft worden 
seien. Der Preis für den bloßen Hut ohne Borte setzt dieselbe auf 2 Kronenthaler. 
 
Bitte um eine gefällige Verfügung und beharre hochachtungsvoll Eines Wohllöblichen 
Stadtraths 
Saulgau, d. 24. September 1830            gehorsamster 
                                                                Musikdirektor I. Hoch 
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Transkript 
1831 Hoch an Stadtschultheißenamt und Stadtrath  am 10. Mai. 
Hoch mahnt  Antwort auf frühere Schreiben an. 
 
Hochwohllöbliches Stadtschultheißenamt, Hochwöhllöblicher Stadtrath! 
 
Da mir auf meine Eingabe vom 18./21. Juni v. J. über die seit mehreren Jahren bestehenden 
Unordnungen unter den hiesigen Musikanten, und über die mir zustehenden Rechte als 
Musikdirektor und Stadtzinkenist dahier noch kein Bescheid zugekommen ist, so lege ich 
erneut wiederholt die Bitte gehorsamst ein, daß ich als Musikdirektor und Stadtzinkenist in 
diesen Eigenschaften mir zustehenden Rechten geschützt und in deren  Ausübung 
unterstützt werden wolle. 
 

1. Um alle künftige Unordnungen bei der hiesigen Tanz-Musik zu beseitigen, erhebe ich 
als Stadtzinkenist auf die in der Instruktion der Gewerbeordnung vom 6. Juni 1828, § 
50 S. 119, angemerkte Verordnungen hinsichtlich der Ausübung meiner Rechte  
Anspruch und verlange künftig von jedem Hochzeiter das gesetzliche  nach Entgeld-
Precept der Polizeigesetze. 
 

2. Da bei der türkischen Musik bisher die meisten Unordnungen stattfinden, so wolle ein 
Hochlöblicher Stadtrath bestimmen, ob dieselbe 
a) bürgerlich ± militärisch mit Verbindlichkeiten, oder aber 
b) rein privat bürgerlich ohne Verbindlichkeiten bestehen solle. 
c) Bürgerlich, militärisch ist die türkische Musik, wenn sie sich auf die vorliegenden 
Statuten für das hiesige Bürger- Militär v. Jahr 1830 stützt, und die Zahl der Musiker 
auf 20, ohne Kapelmeister festsetzt. 
Dem zu folge steht nun allerding die Befugnis dem Stadtrath zu, die Zahl der Musiker 
zu bestimmen, dieselbe bei der Musik anzustellen oder zu entlassen, je nach dem es 
die Umstände gestatten.  
Da aber unter der Zahl 20 Musiker nur höchstens 8 Bürger sind, und die übrigen 12 
Mitglieder aus lauter jüngeren Leuten von 14 bis 20 Jahren bestehen, welche theils 
bisher willkührlich aus- und eintreten konnten; theils auch austreten mußten in dem 
einige einem Grundsatz od. einer Kunst sich widmeten und andere in die Fremde 
giengen  oder auch zum B- Militärdienst ausgehoben wurden, so fragt sich nun, wem 
die Verantwortlichkeit obliege, daß die festgesetzte Musikzahl von 20 Musiker immer 
erhalten und nachgebildet werde. 
Etwa dem Musikdirektor. 
Dieser aber kann nur dann dazu verpflichtet werden, wenn sowohl den Musikanten 
als auch den Musik-Zöglingen eine zweckmäßige Instruktion und dem Musikdirektor 
für die nöthige Nachbildung der Zöglinge eine angemessene Belohnung zugesichert 
würde. Der Bezug v. 24 fl aus der Unterhalter± Pflegschaft für die Haltung 4 Choral-
Singknaben oder als Chorregent können hier nicht in Anwendung gebracht werden, 
auch hat das ZinkenistenAmt mit der Bürger-Militärmusik in dieser Beziehung gar 
keine Verwandtschaft.  
d) Privat bürgerlich ohne Verbindlichkeiten ist die türkische Musik, wenn der 
Musikdirektor wie bisher berechtigt bleibt die Zahl der Musikanten auf eine 
unbestimmte Zahl Musiker je nachdem es die Zeit und Umstände erlauben, 
festzusetzen, wie es ihm seit 20 Jahren  als Veredler und Vervollkommner der 
türkischen Musik zugestanden ist und wenn ihm zugleich die Befugnis eingeräumt 
wird die unter den schon gemeldeten Mitgliedern die tauglichsten frei ernennen und 
diejenigen welche häufige Streitigkeiten und Unordnungen veranlaßten entfernen zu 
dürfen, um so mehr weil ihm für die Nachbildung von Musikzöglingen weder privat 



noch von Allgemeinen eine Belohnung zufließt. 
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3. Was die Kirchen-Musik betrifft sollten diejenigen Chor-Musiker welche sehr 

nachläßig oder selten an der Kirchen-Musik Antheil nehmen, streng gewahrnet  
und auf ihre Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht oder auf ein Jahr vom 
Bezug des Besoldung- Holzes ausgeschlossen werden. 
 
In der Hoffnung einer baldigen zweckmäßigen Verfügung beharrend 
hochachtungsvoll eines Wohllöblichen Schultheißenamts und Hochlöblichen 
Stadtraths 

 
Saulgau, d. 10 März 1831 
                                                                    gehorsamster 
                                                                    Musikdirektor und Stadtzinkenist 
                                                                    L. I. Hoch 
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Im Jahr 1833 erhielt die Oberamtsstadt Saulgau eine Tageszeitung, die anfangs 
jedoch nur zweimal, später dann mehrfach pro Woche erschien. Anbei eine Abbildung der 
Titelseite aus dem Jahr 1835.  
 
 

 

 
 

 
 
Die lokale Berichterstattung im Intelligenzblatt war anfangs äußerst bescheiden, zumal sich 
die örtlichen Beiträge meist auf amtliche Mitteilungen der Stadt- und Kreisbehörden bezogen. 
 
$P����-XOL������ZXUGH�GDV�,QWHOOLJHQ]EODWW�GXUFK�GLH�7DJHV]HLWXQJ�Ä'HU�2EHUOlQGHU³�
abgelöst. 
 
Musikdirektor Ignaz Hoch QXW]W�GLH�*HOHJHQKHLW�LP�MXQJHQ�Ä,QWHOOLJHQ]EODWW³�1DFKZXFKVNUlIWH�
für eine Gesangsvereinigung zu gewinnen. 
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Transkript 
1834 Hoch an Stadtrath  am 29. April 
Hoch reklamiert eine Antwort auf seine Eingabe vom Mai 1831, wobei  im zitierten 
Schreiben die in Ziff. 2 und 3 genannten Anschaffungen nicht erwähnt waren. 
 
 
 
 
 
Hochwöhllöblicher Stadtrath! 
 
 
 
Da mir auf meine Eingabe vom  Mai 1831 die hiesige türkische Musik betreffend noch kein 
Bescheid zugekommen ist, und dieselbe bisher ohne Instruktion für die Musikanten sofort 
besteht, so lege ich erneut wiederholt die Bitte gehorsamst ein, daß ich 

1. in den Stand gesetzt werde die Obliegenheiten als Kapelmeister nach den 
vorliegenden Statuten für das hiesige Bürgermilitär erfüllen zu können. 

2. Daß für den Kapelmeister eine Kopfbedeckung (Hut) und für diejenigen Musikanten 
neue Montierungs-Stücke angeschafft werden wollen, welche die bisherigen nicht 
mehr tragen konnten, wenn dieselben zukünftig nicht   uniformiert bei der Musik 
erscheinen sollen. Ebenso sollte dem Kapelmeister ein Verzeichnis der vorhandenen 
angeschafften Montierungs-Stücke ausgehändigt und die Unteraufsicht darüber 
anvertraut sein. 

3. Daß für jeden Musikanten sowie für den Kapelmeister ein geeignetes Untergewehr 
(Säbel) aus dem Königl. Arsenal Ludwigsburg angeschafft werde. 

In der Hoffnung einer baldigen zweckmäßigen Verfügung beharrend 
Hochachtungsvoll eines Wohllöblichen Stadtraths 
 
 
 
Saulgau, den 29. April 1834 
                                                                                                   gehorsamster 
                                                                                                    Musikdirektor 
                                                                                                    L. Hoch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


